
Beratungs-Protokolle

Plädoyer für sinnvolle 
Dokumentation

 V iele Kleinanleger bzw. Sparer, 
die in Produkte der Pleite-
banken Lehman Bros. oder 

Kaupthing investiert hatten, waren 
langjährige Kunden ihrer Bank. Des-
halb findet sich in Schreiben dieser Re-
tailkunden sehr oft das Wort «meine 
Hausbank». Es ist die Rede von einem 
Vertrauensverhältnis und es finden sich 
Worte wie: «Die Bank wusste doch, dass 
ich das mein ganzes Leben für das Alter 
angespart habe.» Die Anleger gingen 
davon aus, dass der Bankberater ihre 
Bedürfnisse kenne und diese interesse-
wahrend in seinen Empfehlungen be-
rücksichtige. Diese Erwartungen haben 
sich in einer Vielzahl von Fällen nicht 
erfüllt und das Geld, das für das Alter 
angespart worden war, hat sich bei 
manchen in Luft aufgelöst. Das alte 
Thema der «Suitability» ist damit ein-
mal mehr auf dem Tisch.

Der Berater und seine  
Interessenkonflikte

Objektive Beratung und Absatzvor-
gaben durch den Arbeitgeber wider-
sprechen sich – man weiss es. Ebenso 
wie es bekannt ist, dass Banken vor 
allem dann verdienen, wenn sie Pro-
dukte verkaufen. Die Kundenberater 
sind unter Druck, weil sie – ob direkt 
fixiert oder stillschweigend – an ent-

sprechenden Handlungszielen gemes-
sen werden und die Budgetzahlen 
(verkaufte Produkte) eine direkte Wir-
kung auf individuelle Qualifikation 
und Bonus haben, in jedem Fall aber 
auf die Erfolgszahlen der Bank.

In diesem Spannungsfeld, in dem 
Interessenkonflikte ein Dauerbrenner 
sind, kann eine erweiterte Dokumen-
tationspflicht im Sinne einer Begrün-
dungspflicht von Empfehlungen eine 
entspannende Wirkung zeigen. Sie ist 
ein essenzieller Teil der Wertschöp-
fungskette der Anlageberatung und 
Vermögensverwaltung. Denn die Auf-
deckung der Interessenkonflikte allein 
ist nicht ausreichend: Die Angabe der 
konkreten Gründe, die zu einer be-
stimmten Empfehlung geführt haben, 
muss diesen Schritt ergänzen. Diese 
Erwartung ist aufsichtsrechtlich zu 
formulieren und durchzusetzen. Nur 
dann werden die Interessen der Retail-
kunden systematisch gewahrt. Denn 
der Weg des Zivilrechts (Prozess) ist 
davon abhängig, dass jemand Geld hat 
und es in die Hand nimmt, um gegen 
die Bank zu prozessieren. Diese Zufäl-
ligkeit ist nicht zielführend.

Erweiterte  
Dokumentationspflichten 

Die Finma weist bezüglich der er-
weiterten Dokumentationspflichten 
auf die Beweisschwierigkeiten der 
Kunden bei einer Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen hin. Ein 
Grund dafür sei, dass die Finanz-
dienstleister die Erfüllung ihrer Pflich-
ten nicht oder nicht ausreichend do-

kumentiert haben. Ein weiterer Vor-
schlag, der zur Debatte gestellt wird, ist 
eine standardisierte Aufzeichnung von 
telefonisch geführten Beratungs- und 
Verkaufsgesprächen. Dazu ist zu sa-
gen, dass der Retailkunde oft gar nicht 
weiss, ob der Berater nicht eigentlich 
ein Verkäufer ist. Darin liegt eine Krux 
des Geschäftsmodells.

An dieser Problematik würde eine 
Aufzeichnung von Gesprächen mit Re-
tailkunden nichts ändern, denn es ver-
mischen sich die Rollen Berater und 
Verkäufer. Es ist nicht ersichtlich, wie 
ein Kunde erkennen soll, welche Rolle 
der Gesprächspartner gerade ein-
nimmt. Dieser weiss es oft wohl selbst 
nicht. Der Kunde kennt beispielsweise 
die Anreizsysteme nicht, denen der 
Berater unterliegt. In der Anlagebera-
tung sind somit neben der Tatsache, 
dass der Verkäufer eines Finanzpro-
duktes über das Produkt besser Be-
scheid weiss als der Privatanleger, 
noch andere Informationsasymmet-
rien gegeben.

Hier ist die Führung der Bank ge-
fragt. Wenn es Akteure gibt, die be-
haupten, dass heute Compliance Offi-
cer die Banken führten und nicht die 
Geschäftsleitungen, so ist dies bedau-
erlich. Denn diese Akteure haben noch 
immer nicht gemerkt, dass Compli-
ance Chefsache ist und dass daher der 
«tone from the top» zentral ist. Unab-
hängig beraten und gleichzeitig Fi-
nanzprodukte verkaufen – die An-
bieterseite bzw. deren Führung muss 
Massnahmen einführen, welche diese 
Problematik bewältigen. In Deutsch-

Das Diskussionspapier «Finma-Vertriebsbericht 2010» hat die Diskussion um die 
Dokumentation von Anlageberatungen angestossen. Umfassende Beratungsproto-
kolle wie in der EU haben praktische Nachteile. Stattdessen sollten die Gründe für 

Anlageempfehlungen konsequent festgehalten werden.  Monika Roth
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land ist es seit 1. Januar 2010 Pflicht der 
Banken, Beratungsgespräche mit Bank-
kunden zu protokollieren. Die Erfah-
rungen sind gemischt und von Seiten 
der Banken wird auf den Aufwand hin-
gewiesen, den dies nach sich zieht. Es 
kommt dazu, dass Protokolle nicht im-
mer selbsterklärend sind. Sie müssten 
eigentlich Seite für Seite vom Kunden 
und vom  Berater unterzeichnet oder 
paraphiert werden: Das erscheint als 
nicht machbar. Daher ist eine umfas-
sende Protokollierungspflicht wohl 
eher wenig tauglich.

Compliance Management ist 
Qualitätsmanagement

Das Festhalten der Gründe, die zu 
einer Anlageempfehlung geführt ha-
ben, könnte dagegen eine Lösung bil-
den. Das wäre eine Art «Sunshine Act», 
der Transparenz schafft über die kon-
krete Arbeit des Beraters und seiner 
Bank. Denn es gibt drei goldene Re-

geln für die Qualität im gegebenen 
Kontext: Transparenz, Unabhängig-
keit und Kompetenz.

Empfehlen heisst, etwas für je-
manden als vorteilhaft, geeignet und 
nutzbringend anzusehen – das Gegen-
teil von Empfehlen ist abraten. Dies 
begründen zu müssen zwingt dazu, 
darüber nachzudenken, ob ein Inter-
essenkonflikt besteht und wie man da-
mit und mit den Bedürfnissen des 
Kunden umgeht. Das setzt ein Kun-
denprofil voraus. Nur damit ist ein Ab-
gleich mit Erwartungen und Möglich-
keiten des Anlegers möglich. Das Kun-
denprofil ist Basis jeder professio-
nellen Beratung. Persönliche Betreu-
ung bedingt, dass eine Bank nicht nur 
die abstrakte Risikoneigung ihres Kun-
den kennt. Die Suitability-Prüfung ist 
Kern des Prozesses, der zu einer Emp-
fehlung führt. Der Ansatz geht dahin, 
dass nicht nur bei Vermögensverwal-
tungsmandaten, sondern auch bei der 

Anlageberatung ein Kundenprofil er-
stellt und dieses vom Kunden wie auch 
vom Anleger unterschrieben wird. Da-
mit wird auch der Retailkunde in die 
Verantwortung genommen und be-
haftet bei dem, was er an Informati-
onen liefert.

Erfolg als Bank hat langfristig nur, 
wer hohe Qualität in seinen Dienst-
leistungen anbieten kann. Zur Qualität 
zählt, dass den Kunden Produkte emp-
fohlen werden, die für sie die geeig-
netsten sind. Deren Auswahl jeweils 
zu begründen, macht Sinn: Hat der Be-
rater darüber nachgedacht, ist es ihm 
ein Leichtes, dies als Rechenschafts-
ablage für sich, den Arbeitgeber und 
den Kunden mit ein paar Sätzen fest-
zuhalten. Sorgfalt definiert sich auch 
in Erwägungen, die man anstellt. Di-
ese bilden Bestandteil der Struktur des 
Beratungs- bzw. Vermögensverwal-
tungsprozesses und sind demnach 
kein Novum. «
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